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1. Einleitung 

§ 184 GVG1 bestimmt, dass die Gerichtssprache deutsch ist. Dies gilt gemäß § 2 EGGVG2 für die 
gesamte ordentliche Gerichtsbarkeit. Ein Zweig dieser ordentlichen Gerichtsbarkeit sind die sog. 
Zivilsachen.3 Zivilverfahren vor den deutschen Gerichten sind deshalb § 184 GVG zufolge grund-
sätzlich vollumfänglich in deutscher Sprache zu führen.  

Gleichwohl gibt es seit mehreren Jahren Bestrebungen, es zu ermöglichen, bestimmte Zivilpro-
zesse vor deutschen Gerichten in englischer Sprache durchzuführen, um den Justizstandort 
Deutschland im internationalen Wettbewerb zu stärken. Als gesetzlicher Anknüpfungspunkt 
dient hierbei nicht selten § 185 GVG. § 185 Absatz 1 GVG legt fest, dass ein Dolmetscher hinzu-
zuziehen ist, wenn unter Beteiligung von Personen verhandelt wird, die der deutschen Sprache 
nicht mächtig sind. § 185 Absatz 2 GVG wiederum regelt, dass die Zuziehung eines Dolmetschers 
unterbleiben kann, wenn die beteiligten Personen sämtlich der fremden Sprache mächtig sind. 
Gestützt auf diese Bestimmung haben seit dem Jahr 2010 mehrere deutsche Gerichte die Möglich-
keit eröffnet, bestimmte Zivilverfahren in englischer Sprache zu führen.4 

Parallel gibt es seit mehreren Jahren politische Initiativen, um die Möglichkeit englisch geführter 
Zivilprozesse gesetzlich zu regeln. Zuletzt hat etwa die Bundesregierung den Entwurf eines „Ge-
setzes zur Stärkung des Justizstandortes Deutschland durch Einführung von Commercial Courts 
und der Gerichtssprache Englisch in der Zivilgerichtsbarkeit (Justizstandort-Stärkungsgesetz)“ in 
den Bundestag eingebracht.5 

Vor diesem Hintergrund ist von Interesse, ob und ggf. in welchem Umfang und unter welchen 
Voraussetzungen im Ausland die Möglichkeit besteht, Zivilverfahren vor den staatlichen Gerich-
ten in einer Fremdsprache – also einer Sprache, die nicht Landessprache ist – zu führen. Nach-
folgend wird die einschlägige Rechtslage ausgewählter Staaten summarisch dargestellt.6 

 

1 Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 294) geändert worden ist (Stand dieser 
und sämtlicher nachfolgender Online-Quellen: 19.12.2023). 

2 Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
300-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2099) geändert worden ist. 

3 BeckOK GVG/Gerhold, 20. Ed. 15.8.2023, GVG § 12 Rn. 2. 

4 Vgl. etwa Schnabl/Gruber, May it please the court… – Englische Verhandlung in Frankfurt, Legal Tribune On-
line vom 15.11.2022, abrufbar unter https://www.lto.de//recht/justiz/j/kammer-handelssachen-international-
englisch-rechtsstreit-schiedsverfahren/. 

5 Bundestags-Drucksache 20/8649 vom 06.10.2023. 

6 Die Angaben zur Rechtslage basieren auf Auskünften der jeweiligen Parlamentsverwaltungen. 

https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/
https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/
https://www.gesetze-im-internet.de/gvgeg/
https://www.gesetze-im-internet.de/gvgeg/
https://www.gesetze-im-internet.de/gvgeg/
https://www.lto.de/recht/justiz/j/kammer-handelssachen-international-englisch-rechtsstreit-schiedsverfahren/
https://www.lto.de/recht/justiz/j/kammer-handelssachen-international-englisch-rechtsstreit-schiedsverfahren/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/086/2008649.pdf
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2. Rechtslage im Ausland 

2.1. Belgien 

In Belgien ist es nicht möglich, Prozesse vor den staatlichen Gerichten in einer anderen Sprache 
als den belgischen Nationalsprachen durchzuführen. Das Gesetz vom 15.06.1935 über den 
Sprachgebrauch in gerichtlichen Angelegenheiten7 sieht vor, dass Zivilverfahren vor einem Ge-
richt im niederländisch-, französisch- oder deutschsprachigen Raum ausschließlich in der Spra-
che dieses Gebiets geführt werden.8 Insbesondere in Strafverfahren können Dolmetscher die Jus-
tizbehörden bei der Kommunikation mit Personen unterstützen, die die Landessprache nicht 
sprechen. 

2.2. Estland 

Nach § 32 Abs. 1 der estnischen Zivilprozessordnung9 ist Estnisch die „Arbeitssprache des Ge-
richts“. Die Durchführung von Zivilverfahren in einer Fremdsprache ist in Estland nicht möglich. 
Bei Bedarf wird ein Dolmetscher eingesetzt. Erlaubt ist zudem, in einer Fremdsprache getätigte 
Stellungnahmen oder Aussagen im Originalwortlaut in das Protokoll einzuführen – allerdings 
nur zusätzlich zu ihrer Übersetzung (§ 32 Absatz 2 estnische Zivilprozessordnung). 

2.3. Frankreich 

Artikel 2 der französischen Verfassung10 stellt fest, dass die „Sprache der Republik“ Französisch 
ist. Artikel 1 des Gesetzes 94-665 vom 04.08.1994 über den Gebrauch der französischen Sprache11 
legt fest, dass Französisch die Sprache der Erziehung, der Arbeit, des Handels und des öffentli-
chen Sektors ist. Infolgedessen ist Französisch zwingend vor den Gerichten sämtlicher Rechts-
zweige zu benutzen. Praktisch bedeutet dies, dass jedwede Anrufung eines Gerichts in einer an-
deren Sprache unzulässig ist, es sei denn, sie wird durch eine von einem vom Justizministerium 
anerkannten Übersetzer erstellte Übersetzung ins Französische begleitet. Die einzelnen Gesetze 
sehen zudem Möglichkeiten der Übersetzung im Einzelfall vor. 

 

7 Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, abrufbar unter http://www.ejus-
tice.just.fgov.be/eli/loi/1935/06/15/1935061501/justel. 

8 Eine Sonderregelung gilt für den Gerichtsbezirk Brüssel. 

9 Zivilprozessordnung vom 20.04.2005, englische Fassung abrufbar unter 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/528072023007/consolide. 

10 Constitution du 4 octobre 1958, abrufbar unter https://www.le-
gifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/. 

11 Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, abrufbar unter https://www.le-
gifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005616341. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1935/06/15/1935061501/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1935/06/15/1935061501/justel
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/528072023007/consolide
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005616341
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005616341
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2.4. Georgien 

Die Georgische Verfassung12 bestimmt in Artikel 2 Nr. 3 Georgisch zur offiziellen Landessprache, 
in der autonomen Republik Abchasien zudem Abchasisch. Artikel 62 Nr. 4 der Verfassung be-
stimmt, dass Gerichtsverhandlungen in der offiziellen Landessprache zu führen sind und dass 
solchen Personen, die dieser Sprache nicht mächtig sind, ein Übersetzer gestellt wird. Diese Re-
gelungen der Verfassung werden in verschiedenen einfachgesetzlichen Regelungen konkretisiert. 
Das Führen eines fremdsprachigen Zivilprozesses ist deshalb nicht möglich.  

2.5. Griechenland 

In Griechenland besteht keine Möglichkeit, Zivilprozesse vor einem staatlichen Gericht in einer 
Fremdsprache abzuhalten. Artikel 252 der Griechischen Zivilprozessordnung13 sieht die Möglich-
keit vor, für Verfahrensbeteiligte, die nicht der griechischen Sprache mächtig sind, einen Über-
setzer zu stellen. Fremdsprachige Dokumente können in einen Zivilprozess eingeführt werden, 
allerdings nur dann, wenn ihnen eine offizielle griechische Übersetzung beigefügt wird.  

2.6. Litauen 

Gemäß Artikel 14 der Litauischen Verfassung14 ist die litauische Sprache die offizielle Staatsspra-
che. Artikel 117 der Verfassung bestimmt ausdrücklich, dass in der Republik Litauen die Ge-
richtsverfahren in der Landessprache geführt werden. Für Zivilprozesse wird dies nochmals aus-
drücklich in Artikel 11 der Zivilprozessordnung15 festgestellt:  

  „1. Gerichtsverfahren in der Republik Litauen werden in der Staatssprache geführt. 

  2. Personen, die die Amtssprache nicht beherrschen, haben das Recht, Übersetzungs- und 
Dolmetscherdienste in Anspruch zu nehmen. 

  3. Die Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen während einer Gerichtsverhand-
lung werden aus dem Staatshaushalt getragen.“ 

 

12 Vom 24.08.1995, englische Übersetzung abrufbar unter https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publi-
cation=36. 

13 Im Original abrufbar unter https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/388111/p.d.-503-1985. 

14 Verfassung angenommen durch die Bürger der Republik Litauen mit Referendum vom 25.10.1992, englischspra-
chige Übersetzung abrufbar unter https://lrkt.lt/en/about-the-court/legal-information/the-constitution/192. 

15 Zivilprozessordnung vom 28.02.2002, abrufbar unter https://e-seimas.lrs.lt/portal/le-
galAct/lt/TAD/TAIS.162435. 

https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=36
https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=36
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/388111/p.d.-503-1985
https://lrkt.lt/en/about-the-court/legal-information/the-constitution/192
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435
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2.7. Norwegen 

In § 135 des siebten Kapitels des norwegischen Gerichtsverfassungsgesetzes16 wird davon ausge-
gangen, dass Zivilverfahren in norwegischer Sprache geführt werden.17 Die Bestimmung ver-
pflichtet jedoch nicht dazu, die Verhandlungen in norwegischer Sprache zu führen. Nimmt eine 
Partei, die der norwegischen Sprache nicht mächtig ist, am Verfahren teil, wird ein vom Gericht 
bestellter oder genehmigter Dolmetscher hinzugezogen. Ein Dolmetscher ist nicht erforderlich, 
wenn das Gericht, die Zeugen und die Parteien alle die betreffende Fremdsprache beherrschen.  

Die Rechtswissenschaft geht davon aus, dass ein Zivilverfahren vollständig in einer Fremdspra-
che geführt werden kann, wenn alle Beteiligten die betreffende Fremdsprache beherrschen und 
das Gericht zustimmt. Dies kann jedoch zu einigen praktischen Schwierigkeiten führen. In einer 
solchen Situation können Zeugen und Sachverständige, die nicht auf Englisch aussagen können 
oder wollen, dies auf Norwegisch tun. Dies kann dazu führen, dass die Zeugenaussagen ins Eng-
lische gedolmetscht werden müssen. 

Wie in § 136 des siebten Kapitels des Gerichtsverfassungsgesetzes festgelegt, müssen Schriftsätze 
in norwegischer Sprache abgefasst oder von einer Übersetzung begleitet sein. Begleitende Anla-
gen und schriftliche Beweismittel, die in einer Fremdsprache verfasst sind, müssen ebenfalls von 
einer Übersetzung begleitet werden. Das Gericht kann von diesen Vorschriften ganz oder teil-
weise abweichen, wenn alle Beteiligten die Fremdsprache verstehen können. 

2.8. Österreich 

§ 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz18 bestimmt, dass die Ge-
richtssprache deutsch ist. In bestimmten Landesteilen sind auch Kroatisch und Ungarisch sowie 
Slowenisch offizielle Landessprache. Ist eine Person zu vernehmen, die der deutschen Sprache 
unkundig ist und sich auch nicht in einer Sprache ausdrücken kann, deren der Richter und, 
wenn der Vernehmung ein Schriftführer beizuziehen ist, auch dieser mächtig ist, so ist ein ver-
trauenswürdiger Dolmetscher beizuziehen (§ 82 der Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. 
Instanz). Das Führen von Zivilverfahren in einer Fremdsprache ist nicht zulässig.  

2.9. Polen 

Laut Artikel 27 der Verfassung der Republik Polen ist Polnisch die offizielle Sprache der Repub-
lik. Artikel 5 des Gesetzes vom 27.07.2001 über die Ordentliche Gerichtsbarkeit bestimmt in § 1, 
dass die offizielle Gerichtssprache Polnisch ist. Personen, die des Polnischen nicht hinreichend 
mächtig sind, haben das Recht auf einen Übersetzer. Nicht in polnischer Sprache abgefasste Do-
kumente sind für die Einführung in einen Prozess in polnische Sprache zu übersetzen.  

 

16 Gesetz vom 01.07.1927, abrufbar unter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5?q=domstolloven. 

17 Auch die Sprache der Samen ist zulässig, vgl. hierzu § 136a des Gerichtsverfassungsgesetzes iVm § 3-4 des Ge-
setzes über das samische Parlament und andere samische Rechtsangelegenheiten, englische Übersetzung abruf-
bar unter https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-sami-act-/id449701/. 

18 Abrufbar unter https://ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1951/264/P53/NOR40159518. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5?q=domstolloven
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-sami-act-/id449701/
https://ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1951/264/P53/NOR40159518
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2.10. Schweden 

§ 4 des Sprachengesetzes19 bestimmt Schwedisch zur Hauptsprache in Schweden. Gemäß § 10 
des Gesetzes ist Schwedisch auch die Gerichtssprache. Bestimmte nationale Minderheiten haben 
das Recht, in ihren Sprachen sowohl mündlich als auch schriftlich mit dem Gericht zu kommu-
nizieren.20 

Gemäß Kapitel 5 § 6 des Schwedischen Gerichtsverfassungsgesetzes21 kann das Gericht einen 
Dolmetscher hinzuziehen, wenn eine Partei, ein Zeuge oder eine andere Person, die vor dem Ge-
richt gehört werden soll, der schwedischen Sprache nicht mächtig ist. 

2.11. Ungarn 

Die allgemeinen Regeln für den Sprachgebrauch in Zivilverfahren sind im Gesetz CXXX von 
2016 über die Zivilprozessordnung22 geregelt. Artikel 113 dieses Gesetzes legt zum Sprachge-
brauch in Prozessen fest: 

  „(1) Gerichtsverfahren werden in ungarischer Sprache geführt. 

  (2) Sofern ein Gesetz, eine verbindliche Rechtsvorschrift der Europäischen Union oder ein in-
ternationales Abkommen nichts anderes vorsieht, sind die an das Gericht gerichteten 
Schriftsätze in ungarischer Sprache zu verfassen. Das Gericht verkündet diese Schriftsätze 
und seine Entscheidung in ungarischer Sprache. 

  (3) Im Gerichtsverfahren sind alle Parteien berechtigt, sich in der mündlichen Kommunika-
tion ihrer Muttersprache, der Sprache ihrer jeweiligen Staatsangehörigkeit oder der Sprache 
ihrer Region oder Nationalität zu bedienen, soweit dies in einem internationalen Abkommen 
vorgesehen ist. Die Angehörigen aller in Ungarn lebenden und durch das Nationalitätengesetz 
anerkannten Nationalitäten sind berechtigt, in Gerichtsverfahren die Sprache ihrer jeweiligen 
Nationalität gemäß dem internationalen Übereinkommen über den Gebrauch von Regional- 
oder Minderheitensprachen zu verwenden. 

  (4) … “ 

Artikel 61 des besagten Gesetzes verpflichtet das Gericht, einen Dolmetscher oder einen Überset-
zer zu bestellen, wenn dies erforderlich ist, um die Rechte nach § 113 zu wahren oder wenn dies 

 

19 Sprachengesetz (2009:600) vom 28.05.2009, englische Fassung abrufbar unter https://www.government.se/con-
tentassets/16ba706f40854a87b910941caf3891d1/language-act-in-english.pdf. 

20 Vgl. das Gesetz über Nationale Minderheiten und Minderheitensprachen (2009:724) vom 11.06.2009, in engli-
scher Fassung abrufbar unter https://www.minoritet.se/6714. 

21 Schwedisches Gerichtsverfassungsgesetz (Ds 1998:000) vom 01.01.1948, englische Übersetzung abrufbar unter 
https://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-
procedure-ds-1998_65.pdf. 

22 Englische Fassung abrufbar unter https://njt.hu/jogszabaly/en/2016-130-00-00. 

https://www.government.se/contentassets/16ba706f40854a87b910941caf3891d1/language-act-in-english.pdf
https://www.government.se/contentassets/16ba706f40854a87b910941caf3891d1/language-act-in-english.pdf
https://www.minoritet.se/6714
https://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf
https://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf
https://njt.hu/jogszabaly/en/2016-130-00-00
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aus anderen Gründen zur Wahrung der Bestimmungen dieses Gesetzes über die Verwendung von 
Sprachen für erforderlich gehalten wird. 

Das Führen eines Prozesses in einer Fremdsprache ist mithin im ungarischen Recht nicht vorge-
sehen. 

2.12. Vereinigtes Königreich 

2.12.1. England und Wales 

Im geltenden geschriebenen Recht gibt es keinen ausdrücklichen Hinweis darauf, dass Englisch 
die Standardsprache für die Durchführung von Zivilverfahren in England und Wales ist. In der 
Praxis ist die derzeitige Sprache für die Durchführung von Zivilverfahren in England und Wales 
jedoch Englisch, wobei die walisische Sprache dem Englischen in der Rechtspflege in Wales 
gleichgestellt ist. Das geltende Recht enthält keine Hinweise darauf, dass Zivilverfahren vollstän-
dig in einer Fremdsprache durchgeführt werden dürften.  

2.12.2. Irland 

In Irland gilt seit einer entsprechenden gesetzlichen Regelung im Jahr 173723 Englisch als Amts-
sprache der Gerichte. Diese Regelung wird zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt außer 
Kraft gesetzt und damit Irisch zur offiziellen Landessprache – wobei der Status der englischen 
Sprache unberührt bleiben soll.24  

3. Fazit 

Wie die vorhergehende Kurzübersicht gezeigt hat, ist es in fast allen der dargestellten ausländi-
schen Rechtsordnungen derzeit nicht möglich, einen Zivilprozess vor einem staatlichen Gericht 
zur Gänze in einer Fremdsprache zu führen. Einzig im norwegischen Rechtssystem bestehen of-
fenbar keine Hindernisse, bei einem Einverständnis sämtlicher Beteiligter auch in einer Fremd-
sprache zu prozessieren.  

Erkenntnisse über das Bestehen von den verschiedenen aktuellen deutschen Modellprojekten zur 
Durchführung von Verfahren in einer Fremdsprache vergleichbaren Möglichkeiten sind ebenso 
wenig zu verzeichnen wie etwaige politische Pläne, Möglichkeiten zur Prozessführung in einer 
Fremdsprache zukünftig zu schaffen. 

*** 

 

23 Administration of Justice (Language) Act (Ireland) 1737, abrufbar unter https://www.legisla-
tion.gov.uk/aip/Geo2/11/6/contents. 

24 Identity and Language (Northern Ireland) Act 2022, abrufbar unter https://www.legisla-
tion.gov.uk/ukpga/2022/45/contents. 

https://www.legislation.gov.uk/aip/Geo2/11/6/contents
https://www.legislation.gov.uk/aip/Geo2/11/6/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/45/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/45/contents
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